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Elternbrief vom ________________________ Klasse ____________ 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
in der Klasse Ihres Kindes  
sind Kopfläuse festgestellt worden!  
 
Dies kann sich oft zu einer wahren Plage in der 
Klasse oder gar der ganzen Schule ausweiten. Wir 
bitten Sie daher dringend um Ihre Mithilfe. Nur 
wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, 
können wir lästigen Läuseepidemien vorbeu-
gen. Läuse kann jeder bekommen - unabhängig 
von der persönlichen Sauberkeit.  
 
Wie sehen Läuse aus? 
Kopfläuse sind blutsaugende, flügellose Insekten, 2 
bis 3mm lang und leben auf dem behaarten Kopf 
von Menschen. Lausweibchen legen täglich mehre-
re Eier, die sich in durchsichtigen Hüllen (Nissen) 
befinden und in der Nähe des Haaransatzes an den 
Haaren festkleben. Die Larven entwickeln sich 
binnen 10 Tagen zu geschlechtsreifen Läusen. 
 
Was ist zu tun? 
Bitte untersuchen Sie die Haare Ihres Kindes 
gründlich auf das Vorhandensein von Kopfläusen. 
Wenn Sie lebende Läuse oder kopfhautnahe Nis-
sen finden, sollten Sie unverzüglich eine Behand-
lung mit einem Mittel gegen Kopfläuse durchführen.  
Insektizidhaltige Mittel gibt es rezeptfrei in der Apo-
theke. In der Regel handelt es sich um Lösungen, 
Emulsionen oder Gels, die streng nach Gebrauchs-
anweisung angewendet werden müssen. 
 
Untersuchen Sie bitte auch alle Mitglieder Ihrer 
Familie und enge Kontaktpersonen Ihres Kin-
des! 
 

  
 
 
Wichtig - Zweitbehandlung! 
 
Läuseeier können eine korrekte Behandlung mit 
Läusemitteln überleben. Deshalb ist eine zweite 
Behandlung nach acht bis zehn Tagen erforderlich, 
um die Läuseplage sicher los zu werden. 
Zusätzlich ist eine Reinigung der Kämme, Haar- 
und Kleiderbürsten, Fußböden und Polstermöbel 
erforderlich. Handtücher, Bettwäsche und Kleidung 
sind bei 60 Grad zu waschen, Kuscheltiere können 
entweder einen Tag bei mindestens -15 Grad im 
Tiefkühlgerät oder eine Woche in einem Plastiksack 
aufbewahrt werden. 
 
Meldung 
Nach § 34 des Infektionsschutzgesetzes ist Läuse-
befall eine benachrichtigungspflichtige Krankheit. 
Bitte verständigen Sie daher sofort die Schule, 
wenn Sie Läusebefall bei Ihrem Kind feststellen! 
 
Weitere Informationen bekommen Sie im Internet: 
 

• Homepage unserer Schule (www.gsh-
schneverdingen.de) 

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (www.bgza.de) 

• Robert-Koch-Institut (www.rki.de) 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Diekmann, Rektor 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte abtrennen und bei der Klassenlehrkraft abgeben! 
 
Erklärung der Eltern/Sorgeberechtigten des Kindes  
 
 
______________________________________________________________ Kl. ___________ 
 

 Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und keine Läuse oder Nissen gefunden. 
 

 Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht, Läuse und/oder Nissen gefunden und habe die 
vorgeschriebene Behandlung mit einem insektenabtötenden Mittel durchgeführt. Ich versichere, 
dass ich in acht bis 10 Tagen eine zweite Behandlung durchführen werde. Die notwendige Be-
handlung von Bett, Möbeln, Wäsche, Kleidung und Kuscheltieren ist ebenfalls erfolgt. 

 
 
_________      _________________________________ 
Datum       Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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